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Amtlicher Teil

(Fortsetzung auf Seite 4)

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 1347/19 
der Sitzung des Stadtrates vom 01.07.2020

Bebauungsplan EFM099 „Arche“, 
1. Änderung, Billigung des Entwurfs 
und öffentliche Auslegung

Genaue Fassung:
01  Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 

EFM099 „Arche“„ in seiner Fassung vom 18.02.2020 
(Anlage 2) und die Begründung (Anlage 3) werden 
gebilligt. 

02  Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
EFM099 „Arche“ und die Begründung werden nach 
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
und § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats 
öffentlich ausgelegt.

 Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB werden die Behörden 
und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereiche durch die Planung berührt werden, 
beteiligt.

 * * *
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Der Ent-
wurf des Bebauungsplanes EFM099 und dessen Begrün-
dung und die den Festsetzungen zu Grunde liegenden 
Vorschriften wie DIN-Normen o. ä.liegen 

vom 17. August bis 18. September 2020

im Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, 
Warsbergstraße 1, 1. Obergeschoss, innerhalb der Öff-
nungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Außerhalb dieser Zeiten ist die Einsichtnahme nach 
gesonderter Terminvereinbarung mit dem Bauinforma-
tionsbüro möglich. (Kontakt: 0361 655-3914; 

   bauinfo@erfurt.de)

Während der Auslegungsfrist besteht die Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung der Planung. Von Jeder-
mann können Stellungnahmen zum Entwurf schriftlich 
oder während der Öffnungszeiten mündlich zur Nieder-
schrift vorgebracht werden. 

Die Planung kann gem. § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB unter 

   www.erfurt.de/ef111560 eingesehen werden.

Ziele und Zwecke der Planung:

- Sicherung und Fortentwicklung der Wohnnutzungen 
unter Berücksichtigung der altstadttypischen Nut-
zungsvielfalt 

- Erhalt der kulturellen Einrichtungen, wie Naturkun-
demuseum, Theater Waidspeicher, Bibliothek

- Erhalt des mittelalterlichen Stadtgrundrisses mit 
seinem historisch wertvollen Gebäudebestand sowie 
die Bewahrung der kleinteiligen Gebäudestruktur 
und des kleinteiligen Parzellengefüges

- Verbesserung der Freiraumqualität durch Neuord-
nung der öffentlichen und privaten Freiflächen 

- Sicherung der Erschließung aller Grundstücke
- Erhalt und die Fortentwicklung der prägenden 

Grünflächen

- Sicherung der öffentlichen Durchwegung (Metten-
gasse)

Die Skizze stellt die ungefähre Lage der Planung dar und 
dient nur zur allgemeinen Information.

Hinweise:
Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Eine Mitteilung 
des Abwägungsergebnisses ist anderenfalls nicht mög-
lich. Ohne Zuordnung der Stellungnahme kann die Ein-
schätzung der Betroffenheit privater Belange erschwert 
sein.

Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Verarbei-
tung personenbezogener Daten zum Zwecke der Durch-
führung des Bebauungsplanverfahrens eingewilligt.

Über die eingegangenen Stellungnahmen wird in öf-
fentlicher Sitzung des Stadtrates beraten und entschie-
den.

In Umsetzung der Informationspflichten der EU- Daten-
schutzgrundverordnung können im o. g. Bauinformati-
onsbüro der Stadtverwaltung Erfurt innerhalb der o. g. 
Öffnungszeiten und unter �www.erfurt.de/ef129669 die 
erforderlichen Informationen zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten im Rahmen des Verfahrens einge-
sehen werden. Dabei handelt es sich insbesondere um 
Angaben zu den Kontaktdaten der Verantwortlichen 
und Datenschutzbeauftragten, dem Zweck und den 
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung, den personenbe-
zogene Daten, den betroffenen Personen, den Empfän-
gern personenbezogener Daten, die Dauer der Speiche-
rung, die Rechte der Betroffenen und zum 
Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörden.

Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB, ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

gez. Bausewein
A. Bausewein
Oberbürgermeister

Zur Drucksache Nr. 1347/19  

B E S C H L U S S

zur Drucksache Nr. 1957/19
der Sitzung des Stadtrates vom 27.05.2020

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
JOP705 „Wohnen am Bürgerpark“; 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss

Genaue Fassung:
01 Die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung 

der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange eingegangenen Stellung-
nahmen wird beschlossen. 

 Das Abwägungsergebnis mit Begründung (Anlage 
5) ist Bestandteil des Beschlusses.

02 Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. 
§ 88 Abs. 2 Thüringer Bauordnung (ThürBO) und § 19 
Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 und 2 Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO) in der zum Zeitpunkt des Satzungs-
beschlusses jeweils gültigen Fassung, wird der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan JOP705 „Woh-
nen am Bürgerpark“, bestehend aus der Planzeich-
nung (Anlage 2 M 1: 500) mit den textlichen Fest-
setzungen in seiner Fassung vom 30.03.2020 und 
dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 3), 
als Satzung beschlossen.

03 Die Flächennutzungsplan-Berichtigung Nr. 8 Be-
reich Johannesplatz JOP705 „Wohnen am Bürger-
park“ (Anlage 6) wird gebilligt.

 Die 8. Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist 
gemäß § 6 Abs. 6 BauGB zusammen mit dem Bebau-
ungsplan JOP705 „Wohnen am Bürgerpark“ in der 
durch die Anpassung an den Bebauungsplan geän-
derten Form ortsüblich neu bekannt zu machen. 
Dabei ist anzugeben, wo der Plan während der 
Dienststunden eingesehen werden kann und über 
den Inhalt Auskunft gegeben wird.

* * *
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt. 

Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann die Satzung, die 8. FNP-Berichtigung 
und die den Festsetzungen zu Grunde liegenden Vor-
schriften wie DIN-Normen o.ä. im Bauinformationsbü-
ro der Stadtverwaltung Erfurt, Warsbergstraße 1, 1. 
Obergeschoss, innerhalb der Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Zugleich wird bekannt gemacht, dass der Flächennut-
zungsplan gemäß § 13 a Abs. 2. Nr. 2 BauGB im Wege der 
8. Berichtigung an die Festsetzungen des Bebauungs-
planes angepasst wird. Jedermann kann die Flächennut-
zungsplanberichtigung Nr. 8 für den Bereich Johannes-
platz JOP705 „Wohnen am Bürgerpark“ am gleichen Ort 
und zu den gleichen Zeiten wie den Bebauungsplan 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

a61wah
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Die ungefähre Lage des Bereiches der Berichtigung ist 
aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB 
eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder 
aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel 
des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn 
sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungs-
vorgangs begründen soll, ist darzulegen. § 215 Abs. 1 Satz 
1 BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommu-
nalordnung erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 
4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Die ungefähre Lage des Geltungsbereiches der Planung 
ist aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

ausgefertigt: Erfurt, den 21.07.2020

gez. i.V. Hilge
A. Bausewein
Oberbürgermeister  

Zur Drucksache Nr. 1957/19  

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 1966/19
der Sitzung des Stadtrates vom 27.05.2020

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
DAB707 „Wohngebiet Peter-Vischer-Weg“ 
-Abwägungs- und Satzungsbeschluss

Genaue Fassung:
01 Die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung 

der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange eingegangenen Stellung-
nahmen wird beschlossen. 

 Das Abwägungsergebnis mit Begründung (Anlage 
5) ist Bestandteil des Beschlusses.

02 Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 
88 Abs. 2 Thüringer Bauordnung (ThürBO) und § 19 
Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 und  2 Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO) in der zum Zeitpunkt des Satzungs-
beschlusses jeweils gültigen Fassung, wird der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan DAB707 „Wohn-
gebiet Peter-Vischer-Weg“, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Anlage 2, M 1:500) mit den textlichen 
Festsetzungen in seiner Fassung vom 30.03.2020 
und dem Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 
3), als Satzung beschlossen.

* * *
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt. 

Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann die Satzung und die den Festsetzungen 
zu Grunde liegenden Vorschriften wie DIN-Normen o.ä. 
im Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, 
Warsbergstraße 1, 1. Obergeschoss, innerhalb der Öff-
nungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 
im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Formvorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes, ein nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlicher Fehler oder ein nach § 214 
Abs 3 Satz2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungs-
vorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommu-
nalordnung erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 
4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Die ungefähre Lage des Geltungsbereiches der Planung 
ist aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

ausgefertigt: Erfurt, den 21.07.2020

gez. i.V. Hilge
A. Bausewein
Oberbürgermeister  

Zur Drucksache Nr. 1966/19  

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 2109/19
der Sitzung des Stadtrates vom 01.07.2020

Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 41 im 
Bereich Schmira, Teilbereiche 1 Eisenacher 
Straße, Am Knotenberg, Frienstedter Stra-
ße; 2 Südlich im Brühl; 3 Südlich Kornweg 
–  Aufstellungsbeschluss, Billigung Vorent-
wurf, frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit

Genaue Fassung:

01  Für den Bereich Schmira, Teilbereich 1 Eisenacher 
Straße, Am Knotenberg, Frienstedter Straße, Teil-
bereich 2 Südlich Im Brühl, Teilbereich 3 Südlich 
Kornweg soll gemäß § 2 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 8 
BauGB der Flächennutzungsplan geändert werden 
(Anlage 1). 

02  Der Vorentwurf der Flächennutzungsplan-Änderung 
Nr. 41 für den Bereich Schmira, Teilbereich 1 Eisena-
cher Straße, Am Knotenberg, Frienstedter Straße, 
Teilbereich 2 Südlich Im Brühl, Teilbereich 3 Südlich 
Kornweg in seiner Fassung vom 14.04.2020 (Anlage 
2) und die Begründung (Anlage 3) werden gebilligt. 

03  Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird durch öffentliche 
Auslegung des Vorentwurfes und dessen Begrün-
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